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Informatisierung des nationalen Transitver-
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Acht Monate nach Ablauf der Pilotphase des elektronischen nationalen 
Transitverfahrens und einen Monat später als bisher kommuniziert, tritt am 1. 
Mai 2015 das EDV-Obligatorium in Kraft. Ab diesem Datum kommt auf nationaler 
Ebene für Handelswaren nur noch das elektronische Transitverfahren zur 
Anwendung.   

1. Das Wichtigste in Kürze 

- Allgemeines 

o Für die Anwendung des elektronischen Transitverfahrens (nTV) sind 
technische Voraussetzungen zu erfüllen (siehe 
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05674/index.html?lang=
de bzw. das unter diesem Link publizierte Benutzerhandbuch/Dokumentation 
NCTS). Setzen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Softwarelieferanten für den 
Zollbereich in Verbindung. 

o Falls sie das gemeinsame Versandverfahren EU-EFTA anwenden (NCTS)  und 
Ihre Applikation für nTV von einem anderen Softwarelieferant stammt, müssen 
Sie sicherstellen, dass Sie für die neue Applikation über eine zusätzliche 
Spediteurnummer respektive UID verfügen, mit der die entsprechenden EDV 
Sicherheitszertifikate bei uns hinterlegt sind (siehe auch Antragsformular Nr. 
19.05/Kommunikation und Antragsformular Nr. 19.06/Zollbeteiligten unter 
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/index.html?lang=de). 
Kontaktieren Sie dazu ebenfalls Ihren Softwareanbieter. 

- Zugelassene Empfänger 

o Erhalten Sie als Zugelassener Empfänger (ZE) ebenfalls Sendungen im nTV, 
so benötigen Sie das entsprechende Modul. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem 
Softwarelieferanten in Verbindung.  

o Die Eröffnung eines nationalen Transitverfahrens ab ZE-Domizil ist im 
elektronischen Verfahren nicht mehr möglich, ohne gleichzeitig den Status 
eines Zugelassenen Versenders zu besitzen. Für die Anpassung Ihres 
Abnahmeberichtes setzten Sie sich bitte mit Ihrer Kontrollzollstelle in 
Verbindung. 

- Abgabenberechnung 

Der sicherzustellende Betrag wird pauschal mit 12% des Warenwerts berechnet.  

Die Abgaben werden für ausländische, sich nicht im zollrechtlich freien Verkehr 
befindende Waren sichergestellt. Bei solchen Waren ist die Angabe des Warenwertes 
deshalb ein zwingendes Erfordernis. 
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Bei sensiblen Waren erfolgt die Berechnung der sicherzustellenden Abgaben analog 
der Abgabenberechnung solcher Waren im gemeinsamen Versandverfahren (gVV - 
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04310/04331/05287/index.html?lang=
de ). 

- Garantiewesen 

Bei der Eröffnung eines nTV sind für die Sicherstellung der Abgaben drei 
Garantietypen möglich: 

o T-CH Generalbürgschaft (in Verbindung mit ZAZ-Konto) 
o T-CH Barhinterlage mit Generalbürgschaft (in Verbindung mit ZAZ-Konto) 
o T-CH Barhinterlage 

Die T-CH Generalbürgschaft ist nur in Verbindung mit einem ZAZ-Konto möglich, bei 
dem ein Betrag für Zwischenabfertigungen ausgeschieden wurde. Weitere 
Informationen dazu finden Sie unter 
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04305/index.html?lang=de). Der 
Kontoinhaber erhält auf Antrag für sein ZAZ-Konto eine Garantie Referenz Nummer 
(GRN) und einen Accesscode (PIN Code).  
Die Gültigkeitsprüfung und die Kontrolle der Deckung des Kontos werden bei der T-CH 
Generalbürgschaft automatisiert.  

Zugelassene Versender müssen die Transitverfahren mit der eigenen T-CH General-
bürgschaft eröffnen. 

- Tarifnummer 

Die Angabe der Tarifnummer ist mit Ausnahme der sensiblen Waren optional. Wenn 
die Tarifnummer übermittelt wird, muss sie 6- oder 8-stellig sein.  

- Antrag auf Zollpräferenzen 

Ursprungsnachweise können in der Transitanmeldung in Feld 44 mit dem 
entsprechenden Unterlagencode für Ursprungsnachweise (Code 954 – EUR.1, Code 
865 – APS, Code 864  Präferentieller Ursprungsnachweis) sowie Nummer und Datum 
des Nachweises angemeldet werden (gilt als Präferenzantrag). Bei einer allfälligen 
Abgabenerhebung infolge eines nicht abgeschlossenen Transitverfahrens werden sie 
berücksichtigt, sofern sie auf Verlangen der Zollstelle vorgelegt werden können und 
formell gültig sind.  

- Identitätssicherung mit Listen als Beilage 

Wenn die Tarifnummer und/oder Warenbezeichnung zur Identitätssicherung nicht 
genügt, sind dem Transitdokument entsprechende Unterlagen beizufügen. Dies gilt 
insbesondere für Sendungen mit Kunstgegenständen oder Übersiedlungsgut. In 
diesen Fällen muss der Beilagen-Code „Identitätssicherung“ (Feld N06) aktiviert 
werden. Die Beilagen sind in doppelter Anzahl der Zollstelle vorzulegen und in der 
Transitanmeldung in Feld 44 (Feld Vorgelegte Unterlagen; Code 900 Beilagen zur 
Identitätssicherung) mit Referenznummer und Datum zu vermerken.  

Alternativ kann die Sendung zur Identitätssicherung die Sendung auch unter 
Zollverschluss befördert werden.  

Für Sammelgut ab der Grenze – als Sammelgut gilt: Mehrere Sendungen von 
verschiedenen Absendern und für verschiedene Empfänger –  wird grundsätzlich das 
Ausdeklarieren in der nTV Anwendung verlangt. Bis auf weiteres toleriert jedoch die 
EZV den Vermerk „Sammelgut“ als Warenbezeichnung sowie die Angabe der 
Gesamtanzahl Packstücke, Gesamtgewicht und Gesamtwarenwert aller Sendungen in 
der nTV Anwendung unter folgenden Voraussetzungen:  

- Es sind mehr als  5 Warenpositionen vorhanden, die keinen Verboten und Be-
schränkungen unterliegen und 

- verständliche Listen (z.B. Lieferscheine, Rechnungen), die Auskunft über Zei-
chen und Nummer, Ware, Menge, Wert, Absender und Empfänger geben, 
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werden der nTV Anmeldung in doppelter Anzahl beigelegt und in der Transit-
anmeldung korrekt vermerkt (siehe oben). 

- Transitbegleitdokument: 

Das Transitbegleitdokument wurde auf Basis des Versandbegleitdokumentes im 
gemeinsamen Versandverfahren (gVV) erstellt. Die Nummerierung (MRN) beginnt mit 
dem Ausstellungsjahr, gefolgt vom Ländercode „CH“ und den Buchstaben „NT“ 
(Nationaler Transit), Beispiel: 14CHNT012345678901. 

Damit das Transitbegleitdokument auch visuell klar vom Versandbegleitdokument im 
gVV unterschieden werden kann, wird der Vermerk „Nationaler Transit“ diagonal 
aufgedruckt. 

- Transitverfahren mit Abschluss bei einer Grenzzollstelle: 

Wie heute im Geleitscheinverfahren mit Papier kann grundsätzlich auch im 
elektronischen Verfahren kein Transitverfahren mit Abschluss bei einer Grenzzollstelle 
vorgenommen werden. 

- Transitfrist: 

Die Gültigkeit des Transitbegleitdokuments ist auf die für die Beförderung notwendige 
Zeit zu begrenzen (1 – 3 Tage).  

- Vorgehen bei Pannen des EDV-Systems/Notfallverfahren: 

Das Vorgehen richtet sich in analoger Weise nach dem gemeinsamen 
Versandverfahren/NCTS 
(http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05076/index.html?lang=de). 
Als Notfallpapier ist das Transitbegleitdokument zu verwenden. 

- Abgabenerhebung für nicht abgeschlossene Transitverfahren: 

Wird ein Transitverfahren nicht ordnungsgemäss abgeschlossen, so werden für 
ausländische Waren die Einfuhrabgaben nach dem für die Art der Ware gemäss 
Angaben in der Transitanmeldung in Frage kommenden höchsten Ansatz veranlagt. 

KontakteTechnische Fragen: 
Sektion Kunden Service Center 
ksc.helpdesk@ezv.admin.ch, Tel. +41 58 462 60 00 
 
Fragen zum ZAZ Konto: 
Abteilung Finanzen und Rechnungswesen 
ozd-ncts-fire@ezv.admin.ch 
 
Fachliche Fragen: 
Sektion Zollbefreiung und Transite 
zentrale.ozd-zollbefreiung-transite@ezv.admin.ch, Tel: +41 58 462 66 74 
 

 
Diese Mitteilung ersetzt die Publikation „Informatisierung des nationalen Transitverfahrens  - 
Produktionsaufnahme“ vom 12.08.2014. 
 


